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Versammlung öer Vereinigung st. gallischer

Bezirksschulräte/)
Die diesjährige Konferenz st. gallischer Bezirksschulräte tagte am

26. September unter der Leitung des Herrn Dekan Ringger von Alb
statten im freundlichen Goßan. In seinem Eröffnungsworte ließ der

Vorstand die Beschlüsse der Bereinigung seit ihrer Gründung (t865>
Revue passieren und gedachte der innert Jahresfrist aus dem Verbände

geschiedenen Mitglieder. Der Besuch war wieder ein recht guter; es

hotten sich ca. 45 Mitglieder aus allen Bezirken eingefunden. Der Tit.
Erziehungsrat war durch Herrn Pfarrer Ehrat vertreten. Nach Verlesung
und Genehmigung des von Rektor Kaufmann in Rorschach verfaßten

Protokolles hielt Hr. Seminardieektor Or. Bücher einen fesselnden, in-

haltlich sehr gediegenen, klassischen Vortrag in gewählter, formvollendeter
Sprache über das Thema „Schulstrafen". Es war ein wahrer Genuß,

dieses Expose, das sowohl für die allseitige Gelehrsamkeit als für die

menschenfreundliche, ideale Gesinnung des erfahrenen Rektors Zeugnis
ablegte, anzuhören. Die Arbeit behandelte die Punkte': Strafrecht.
Straspflicht, Strafmaß, Strafmethode, Strafarten und entwickelte u. a.

folgende Gedanken.

Als Gegner des Strasrechtes der Schule treten ans der antropo-
logische Realismus und die Jurisprudenz. Die Schule muß sich jedoch

das Strafrecht vindizieren. aber nur ein relatives. Die daherige Ein-
schränkung ist Sache der Schulbehörden. Die Strafpflicht der Schule
muß vernünftig aufgefaßt werden, dem Zeitgeiste entsprechend. Bei Ans-

Übung derselben ist auf Besserung hinzuarbeiten. Die Besserung aber

ist eine Frucht aufrichtiger Neue. Letztere ist eher das Ergebnis einer

verhältnismäßig schonenden als einer strengen Behandlung. Voraus-
setzungen einer richtigen Auffassung und Ausübung der Strafpflicht durch

den Lehrer sind eine tüchtige Bildung. Verständnis des geistigen Lebens,

die Eigenschaften eines Philantropen im rechten Sinne des Wortes.
Wie die neuere Medizin vorab darnach trachtet; Krankheiten zu

verhindern, so suche auch die Schule, Fehler und Übertretungen zu ver-

hüten. In dieser Beziehung hängt viel von der Persönlichkeit der Lehrer
ab. Wie der Arzt bei der Diagnose verschiedene Frage» zu stellen hat,
so auch der Erzieher beim Gebrauch der Strafe. Diese sei sparsam an-

zuwenden und soll dem Vergehen angemessen sein. Sie werde nicht

kalt, sondern einigermaßen erregt erteilt. Das Kind muß die Empfind-

*) Eine nachträglich eingelaufene Original-Korrespondenz mag in Sachen nur gut

tun; dem v. Korrespondenten besten Dank!



-à-)——
ungen des strafenden Lehrers wahrnehmen. Schlechte Witze bei der Strafe
sind ein Greuel.

Man beginne mit milden Worten und halte einen gewissen Stufen-
gang ein: Mahnender Blick, Worte, Hinausstehen w.

»Hilst der Blick, dann laß das Wort!
Hilst das Wort, dann mit der Rute fort!" (Sàmeisier.)

Ein besonderes Kapitel widmete Referent den körperlichen Strafen.
Er bemerkte unter anderm, daß die Gesittung herrliche Fortschritte ge-

macht habe. Letzteren entsprechend, seien auch die Strafen eingeschränkt
und gelindert worden. Trotz der 2 großen Übelstände der Gegenwart,
des Alkoholismus und der Genußsucht, dürfen wir doch auf weitere

Fortschritte der Gesittung hoffen, und in demselben Maße werden sich

auch die Strafen fernerhin mindern und mildern.

Körperliche Züchtigungen feien jedenfalls unstatthast bei mangel-
haften Leistungen der Schüler. Am ehesten zulässig seien Schläge mit
einem runden Stöcklein auf die flache Hand.

Die Diskussion über den tresslichen Bortrag wurde, wie sich der

Vorsitzende richtig äußerte, wohl deshalb nicht benutzt, um den guten
Eindruck des schönen Wortes nicht zu verwischen. Dagegen wünschte die

Versammlung einstimmig die Veröffentlichung derselben im amtlichen

Schulblatt schon im Interesse der Lehrerschaft.

Einen weiter» Berhandlungsgegenstand bildete ein Antrag des

Bezirksschulrates Obertoggenburg auf Abschaffung der Taxationen von

Lehrern und Schulen durch Ziffer», welche eventuell durch Worte ersetzt

werden sollten. Herr Pfarrer Linder von Stein begründete den Autrag,
welcher die Zustimmung der Mehrheit der Anwesenden fand, in einläß-

licher Weise.

Ebenso wurde einem Antrage des Bezirksschulrates und der Lehrer-
schaft Wyl beigepflichtet, wonach beim Unterricht in den Unterschulen,

wenigstens noch in der I. Klasse, der Dialekt geduldet werden soll.

Sodann wurden Wünsche laut über Änderung der Formulare für
Examenberichte und beschlossen, die Erffehnngsbehörde anzugehen, das-

jenige für Sekundärschulen praktischer einzuteilen, resp, demselben mehr
Raum zu geben.

Nach Mündiger fleißiger Arbeit ließ sich männiglich die schmack-

hafte Mahlzeit trefflich munden. Während derselben erhielt die Ber-

fammlung noch Kenntnis vom Resultat der letztjährigen schriftlichen

Examen-Rechnungen und faßte Beschlüsse betreffend die nächste, in Weesen

abzuhaltende Konferenz. U.
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